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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

91/02 Post

Norm

AVG §8;

PostmarktG 2009 §7 Abs5;

PostmarktG 2009 §7 Abs6;

1. AVG § 8 heute

2. AVG § 8 gültig ab 01.02.1991

Rechtssatz

Einer "betro8enen Gemeinde" kommt lediglich in dem dem Verfahren nach § 7 Abs 6 PostmarktG 2009

vorgeschalteten, nicht von der Post-Control-Kommission zu führenden Verfahrensschritt nach § 7 Abs 5 PostmarktG

2009 eine Beteiligung zu, für eine Beteiligung im Verfahren nach § 7 Abs 6 PostmarktG 2009 besteht aber für die

"betro8ene Gemeinde" keine Rechtsgrundlage (auch nicht in der Form lediglich einer Anhörung).Einer "betro8enen

Gemeinde" kommt lediglich in dem dem Verfahren nach Paragraph 7, Absatz 6, PostmarktG 2009 vorgeschalteten,

nicht von der Post-Control-Kommission zu führenden Verfahrensschritt nach Paragraph 7, Absatz 5, PostmarktG 2009

eine Beteiligung zu, für eine Beteiligung im Verfahren nach Paragraph 7, Absatz 6, PostmarktG 2009 besteht aber für

die "betroffene Gemeinde" keine Rechtsgrundlage (auch nicht in der Form lediglich einer Anhörung).
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